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Zusätzliche Vertragsbedingungen  
für die Ausführung von Liefer- und Dienstleistungen 

Hinweis: Die Paragrafen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der Fassung vom 05.08.2003 - (BAnz. Nr. 178a). 

1. Art und Umfang der Leistungen (zu § 1) 

1.1 Die angebotenen Preise sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. Dem Preis ist der Umsatzsteuerbetrag im 
Angebot unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes hinzuzufügen (Vordruck Angebot). 

1.2 Durch die vereinbarten Preise sind im Zweifel sämtliche Leistungen des Auftragnehmers abgegolten, ein-
schließlich aller Nebenleistungen wie die Erstellung von Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen 
u. ä. in deutscher Sprache, der Transport inkl. Verpackung, Versicherung und Anlieferung an den bestim-
mungsgemäßen Leistungsort, das Aufstellen bzw. Installieren vor Ort und sonstige Kosten und Lasten wie 
Patentgebühren und Lizenzvergütungen. 

2. Änderungen der Leistung (zu § 2) 

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer bei Leistungsänderungen oder anderen Anordnungen der Auftraggeberin 
eine höhere Vergütung, muss er das unverzüglich vor der Ausführung, möglichst der Höhe nach, schriftlich 
anzeigen. Die Vorschriften des § 132 GWB bzw. des § 47 UVgO bleiben unberührt. 

2.2 Sind Einheitspreise vereinbart, ist der Auftragnehmer bei marktgängigen Erzeugnissen verpflichtet, auf 
Verlangen der Auftraggeberin eine Mehrleistung bis zu 10 % der beauftragten Mengen auf Grundlage des 
vertraglichen Einheitspreises zu erbringen oder mit einer Minderung bis zu 10 % einverstanden zu sein. 
Dies gilt nicht für Rahmenvereinbarungen. 

2.3 Nummer 2.2 gilt nicht bei Minderleistungen, wenn nach Mengen gestaffelte Preise oder Rabatte wirksam 
gebunden sind. 

3. Ausführungsunterlagen (zu §§ 3, 4) 

3.1 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die die Auftraggeberin ausdrücklich als 
zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet hat. Die vertragliche Verantwortung und Haftung des Auftrag-
nehmers, insbesondere nach § 4 Nr. 1 Absatz 1 und § 14 VOL/B, werden hierdurch nicht eingeschränkt. 

3.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers gelten nur, soweit sie den Bedingungen der 
Auftraggeberin nicht widersprechen. Beinhalten sie – ggf. nach Auslegung – eine Änderung der Vergabe-
unterlagen, führt das zum Angebotsausschluss (§ 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO bzw. § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV). 

4. Ausführung der Leistung (zu §§ 4, 10) 

4.1 Der Auftragnehmer hat bei der Leistungsausführung stets die landesrechtlichen Regelungen im Hambur-
gischen Vergabegesetz (HmbVgG) vom 13.02.2006 (HmbGVBl. S. 57) in aktueller Fassung zu beachten.  

4.2 Solange der Vertrag nicht vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung der geforderten 
Nachweise, Angaben und Unterlagen (vgl. Vordruck Eignung) der Auftraggeberin unverzüglich mitzuteilen. 

4.3 Die Auftraggeberin ist befugt, sich von der vertragsgemäßen Leistungsausführung zu unterrichten. 

4.4 Der Auftragnehmer hat ihm zur Leistungsausführung überlassene Gegenstände vor unbefugtem Gebrauch 
zu schützen. 

4.5 Die Bewachung und Verwahrung des Besitzes des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen (inkl. 
Unterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw.) ist Sache des Auftragnehmers, auch wenn sich diese 
Gegenstände auf Grundstücken oder in Räumen der Auftraggeberin befinden. 

4.6 Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin spätestens zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs (Nr. 9.3) das 
Eigentum an dem geleisteten Gegenstand uneingeschränkt und frei von Rechten Dritter zu verschaffen. 

4.7 Ein Leistungsgegenstand ist an den von der Empfangsstelle bezeichneten Leistungsort (z.B. Räume, 
Grundstücksteile) zu liefern. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der die Bestellscheinnummer, 
das Geschäftszeichen, die Warenbezeichnung und das Lieferdatum enthält. 

4.8 Zu liefernde Geräte müssen den zum Lieferzeitpunkt geltenden Gesetzen, Normen und Standards entspre-
chen, insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz (Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem 
Markt, BGBl. I 2021, S. 3146) in der jeweiligen Fassung. 

4.9 Im Angebot benannte Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) oder Bezugsquellen darf der Auftragneh-
mer nicht ohne die vorherige Zustimmung der Auftraggeberin wechseln (Vordrucke Angebot und BWB). 
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5. Pflichtverletzungen (zu § 7) 

Hat die Auftraggeberin einem Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers gesetzlichen Schadensersatz zu leis-
ten, steht ihr der Rückgriff gegen den Auftragnehmer zu, soweit der Schaden durch den Auftragnehmer 
oder seine Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht wurde. Hat ein Verschulden der Auftraggeberin oder 
ihrer Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, ist § 254 BGB entsprechend anwendbar. 

6. Kündigung und Rücktritt (zu § 8) 

6.1. Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin unverzüglich mitzuteilen, wenn über sein Vermögen die Eröff-
nung eines Insolvenz- oder vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens beantragt wird. 

6.2. Die Auftraggeberin kann den Vertrag fristlos kündigen oder von ihm zurücktreten, wenn der Auftragnehmer 
eine Person, die auf Seiten der Auftraggeberin mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung 
des Vertrages befasst ist, oder ihr nahestehenden Personen oder einem Dritten in ihrem Interesse einen 
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt. Den Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen 
von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.  

6.3. Die Auftraggeberin kann den Vertrag fristlos kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragneh-
mer oder seine Unterauftragnehmer schuldhaft gegen ihm obliegende Anforderungen oder Verpflichtungen 
aus den §§ 3, 3a, 5 oder 10 HmbVgG verstoßen. 

7. Vertragsstrafe (zu § 11) 

7.1 Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, wenn er schuldhaft gegen eine der 
Verpflichtungen aus den §§ 3, 3a, 5 und 10 HmbVgG verstößt. Dies gilt auch dann, wenn der Verstoß von 
einem seiner Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) zu vertreten ist. 

7.2 Die Vertragsstrafe beträgt je Verstoß bis zu 1 % der Abrechnungssumme. Die Summe aller zu zahlenden 
Vertragsstrafen wird auf maximal 5 % der Abrechnungssumme begrenzt. 

7.3 Vertragsstrafenvereinbarungen und Schadensersatzansprüche für die Überschreitung von Ausführungs-
fristen bleiben unberührt; hierbei werden die Vertragsstrafen auf die Schadensersatzansprüche angerech-
net. 

7.4 Der Anspruch auf eine vereinbarte Vertragsstrafe erlischt erst nach vorbehaltlos geleisteter Schlusszah-
lung. 

8. Güteprüfung (zu § 12) 

8.1 Zu einem Angebot eingereichte Muster und Proben (Vordruck BWB) müssen die in der Leistungsbeschrei-
bung bezeichnete Beschaffenheit haben. Sie verbleiben bis zur Vertragserfüllung als verbindliches Quali-
tätsmuster bei der Auftraggeberin. 

8.2 Fordert der Auftragnehmer die Muster und Proben nicht binnen eines Monats nach Vertragsende auf ei-
gene Kosten zurück, werden sie bis zum Stückwert von 10 Euro ohne Berechnung von der Auftraggeberin 
übernommen. Ab einem Stückwert von 10 Euro werden die Muster und Proben nach Vertragsende in Ab-
sprache mit den Vertragspartnern 

- entweder von der letzten Teillieferung abgesetzt, gegen Empfangsbestätigung an den Auftragnehmer 
ausgehändigt bzw. im Ausnahmefall auf dessen Kosten zurückgesandt, 

 

8.3 Verlangt die Auftraggeberin eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, hat sie die dadurch entstande-
nen Kosten des Auftragnehmers zu tragen. Zeigt die Güteprüfung, dass die gelieferten Waren nicht den 
Anforderungen entsprechen, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Güteprüfung zu tragen und die durch 
die Güteprüfung verbrauchten oder wertlos gewordenen Waren werden nicht vergütet. 

9. Abnahme (zu § 13) 

9.1 Bei Aufbauleistungen hat der Auftragnehmer die (Teil-) Abnahme rechtzeitig in Textform zu beantragen. 

9.2 Die Leistung gilt als abgenommen  

- bei Lieferungen: mit der vorbehaltlosen Schlusszahlung oder  

- bei Aufbauleistungen: 12 Werktage nach Eingang des in Textform gestellten Antrages auf Abnahme, 
soweit die Auftraggeberin die Abnahme nicht verweigert. 

9.3 Die Gefahr geht auf die Auftraggeberin über  

- bei Lieferungen: mit der Entgegennahme durch die Empfangsstelle oder  

- bei Aufbauleistungen: mit der Abnahme. 
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10. Mängelansprüche und Verjährung (zu § 14)  

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit Gefahrübergang (Nr. 9.3). Bei wiederkehrenden Leis-
tungen ist die Einzelleistung maßgeblich. 

11. Rechnung (zu § 15) 

11.1 Alle Rechnungen des Auftragnehmers müssen im pdf.-Format per E-Mail an den Zentralen Rechnungsein-
gang der Hamburgischen Investitions- und Förderbank unter e-rechnungen@ifbhh.de Hansestadt Ham-
burg übermittelt werden.  

11.2 Die Rechnung ist in Übereinstimmung mit dem Angebot mit den Preisen ohne Umsatzsteuer aufzustellen. 
Von den Preisen sind alle vereinbarten Nachlässe, Skonti usw. abzuziehen. Zum verbleibenden Netto-
Rechnungsbetrag sind der Umsatzsteuersatz und der Umsatzsteuerbetrag gesondert aufzuführen. Am 
Ende der Rechnung ist der geforderte Zahlbetrag einschließlich Umsatzsteuer zu nennen. 

11.3 Nach Vereinbarung können Teilrechnungen für selbstständige Teillieferungen/-leistungen eingereicht wer-
den. 

11.4 Wurden Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, sind der Umsatzsteuersatz und die darauf entfal-
lende Umsatzsteuer in der Rechnung offen auszuweisen. Diese Umsatzsteuerbeträge sind vom Gesamt-
betrag der Umsatzsteuer in der Schlussrechnung wieder abzusetzen. 

12. Zahlung (zu § 17) 

12.1 Der Rechnungsbetrag wird ausschließlich bargeldlos auf ein in der Rechnung angegebenes Konto gezahlt. 

12.2 Skontofristen beginnen mit dem Rechnungseingang (Eingangsdatum der E-Rechnung oder Eingangsda-
tum der E-Mail), jedoch  

- bei Aufbauleistungen: nicht vor dem Tag der Abnahme und  

- bei allen anderen Leistungen: nicht vor dem Tag der Erfüllung. 

13. Sicherheitsleistung (zu § 18) 

13.1 Eine Sicherheitsleistung wird nur gefordert, sofern die Auftraggeberin hierauf ausdrücklich mit Aufforderung 
zur Angebotsabgabe hinweist. In diesem Fall gilt das Folgende: 
 

13.2 Für die Vertragserfüllung kann eine Sicherheit in Höhe von fünf Prozent der Netto-Auftragssumme und für 
die Erfüllung von Mängelansprüchen eine Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Netto-Auftragssumme 
verlangt werden. Nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese maßgeblich. Sicherheitsbeträge wer-
den auf   volle 10,- Euro nach unten abgerundet. 

13.3 Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Zuschlagserteilung, behält die 
Auftraggeberin zehn Prozent von jeder Abschlagszahlung ein, bis die Höhe der Sicherheit erreicht ist. Wer-
den keine Abschlagszahlungen geleistet, wird die Sicherheit von der Abrechnungssumme einbehalten. 

13.4 Die Sicherheit wird nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche freigegeben, wenn während die-
ser Frist keine Mängel festgestellt werden. Werden Mängel vor Fristablauf festgestellt, bleibt die Sicherheit 
bis zur Mängelbeseitigung gesperrt.  

14. Streitigkeiten (zu § 19) 

14.1 Bei Meinungsverschiedenheiten ist zunächst die Entscheidung der für die Abnahme der Leistung zustän-
digen Stelle herbeizuführen. Deren Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht binnen 
eines Monats bei der Auftraggeberin schriftliche Einwendungen erhebt. 

14.2 Für die Auslegung des Vertrages ist der Vertragswortlaut in deutscher Sprache maßgeblich. Erklärungen 
und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. 

14.3 Die vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen der Vertragspartner regelt ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

14.4 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Hamburg. 


